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Schießordnung Landeskönigsschuss 2024 
 

Veranstalter: Landesschützenverband MV von 1990 e.V. 
 

 

Termin/Ort: 01. Juni 2024, Anmeldung: ab 08.00 Uhr 
Wettkampfbeginn: ab 08.30 Uhr 

 PSV Grimmen, Kaschower Damm 29A, 
in 18507 Grimmen 

  
Teilnahmeberechtigt: Landeskönige 2023, sowie amtierende Kreiskönigshäuser 

(Klasse Herren/Damen/Jugend männlich u. weiblich), 
amtierende Königshäuser der Traditionsverbände (MSB u. 
VPSB).  

Startgebühr: 15,00 € pro Teilnehmer sind mit der Meldung an den 
LSV M-V durch die Kreisverbände, bzw. MSB, VPSB 
bis spätestens 03.05.2024 zu überweisen.  

 

Wettbewerb: 20 Schuss Luftgewehr – Auflage oder Luftpistole – 
Auflage in 30 Minuten Wettkampfzeit, (auf elektronische 
Messrahmen gemäß SpO Teil 9 des DSB) auf ein 
gemeinsames Wettkampfkommando. 
Vorbereitungszeit 5 (fünf) Minuten, inklusive 
Probeschüsse. Behinderten Schützen ist die 
Verwendung von Rollstuhl/Hocker und/oder Federbock 
erlaubt. 
Die Teilnahme in spezieller Schießbekleidung ist nicht 
gestattet. 

Wertung: In die Wertung geht bei Luftgewehr der beste Teiler der 
20 Schuss ein. Bei der Luftpistole der beste Teiler, der 
mit dem Divisor 2,5 geteilt wird. 

 
 Der/die Schütze/in mit dem besten Teiler (Damen- u. 

Herrenwertung) ist der Landesschützenkönig/in und 
erhält die Kette Landesschützenkönig. 
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 Der Schütze (Herrenwertung) mit dem besten Teiler ist 
der Landesherrenkönig und erhält die Kette 
Landesherrenkönig. 

 Die Schützin (Damenwertung) mit dem besten Teiler ist 
die Landesdamenkönigin und erhält die Kette 
Landesdamenkönigin. 

 Der Schütze der Jugend/männlich mit dem besten Teiler 
ist der Landesjugendkönig und erhält die Kette 
Landesjugendkönig. 

 Die Schützin der Jugend/weiblich mit dem besten Teiler 
ist die Landesjugendkönigin und erhält die Kette 
Landesjugendkönigin. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Verfahren 
entsprechend SpO des DSB (Teil 0) 
 

Proklamation: Erfolgt im Anschluss an den Wettkampf. Die 
Teilnahme muss in Schützentracht oder 
Vereinskleidung stattfinden. 

 

Alle Teilnehmer am Landeskönigsschuss haben an der Proklamation teilzunehmen. 
Die Majestäten aus 2023 sollen die Königskette an die neuen Majestäten übergeben. 

  Bei Abwesenheit der Platzierten erfolgt eine Disqualifikation. 
 
Teilnehmer am Bundeskönigsschießen 2025 sind: 

 

1. Der/Die Landesschützenkönig oder -königin mit dem 
besten Teiler. 

2. Der/Die Landesjugendkönig oder -königin mit dem 
besten Teiler. 

 

Teilnehmer des Bundeskönigsschießens haben sich auf die Disziplin Luftgewehr 
(stehend freihändig) oder wahlweise Luftpistole vorzubereiten. Beim 
Bundeskönigsschießen werden 20 Schuss geschossen. 
Es ist in Wettkampfkleidung bzw. Vereinskleidung zu erscheinen. 

 
Meldung: bis 01.05. 2024 (nur schriftlich mit Namen, 

Vorname, Verein, Geburtsdatum) 
Die Meldung der Teilnehmer ist nur durch die 
Meldeverantwortlichen der Kreisverbände, bzw. MSB, 
VPSB möglich. 

Meldung an: Landesschützenverband MV e.V. Zur Datze 15; 
17034 Neubrandenburg 
Mail: matthias.ross@lsv-mv.de 
Cc: info@lsv-mv.de 

 
Sollten Teilnehmer ihr Startrecht nicht wahrnehmen wird die Startgebühr von 15,00 Euro als 
Reuegeld einbehalten. 

 
 

Änderungen sind dem Sportausschuss vorbehalten. 
 

Gez. Gerd Hamm Gez. Matthias Roß 
Präsident Vizepräsident Sport 

 
Beschlossen am 04.11.2023 
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